
unbeirrbar zu befolgen, die notwendige 
Wachsamkeit zu üben, herzloses und 
bürokratisches Verhalten in der Arbeit 
mit Menschen zu bekämpfen.
Wer die Parteiprinzipien bei der Aus' 
wähl und Förderung der Parteiarbeiter 
verletzt, nicht die notwendige Wach-’ 
samkeit übt, Mitarbeiter auf Grund 
freundschaftlicher oder Verwandtschaft' 
licher Beziehungen oder persönlicher 
Ergebenheit auswählt, ist zur Verant' 
wortung zu ziehen.
Das Parteimitglied hat das Recht: 3
a) in seiner Parteiorganisation, auf den 
Parteiversammlungen und in der Partei' 
presse an der Erörterung aller Fragen der 
Politik der Partei und ihrer praktischen 
Arbeit teilzunehmen, Vorschläge zu 
unterbreiten, seine Meinung frei zu 
äußern, bis die Organisation ihren Be' 
Schluß gefaßt hat;
b) in Parteiversammlungen, auf Partei' 
konferenzen und Parteitagen sowie auf
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